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A. Teilrevision Gesetz über den Grossen Rat (GRG) 

 

I.  Eintreten 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 

II. Detailberatung 

Gemäss nachfolgender synoptischer Darstellung. 

 

 

Teilrevision Gesetz über den Grossen Rat 

 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern) 

Neu: – 

Geändert: 170.100 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Botschaft 
Anträge der Vorberatungskommission 
wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft 

 Gesetz über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; 

GRG) 

      

 Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

 gestützt auf Art. 31 Abs. 1 der Kantonsverfassung, 

nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom …, 

 

 beschliesst:  

 I.  
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Geltendes Recht Botschaft 
Anträge der Vorberatungskommission 
wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft 

 Der Erlass "Gesetz über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; 

GRG)" BR 170.100 (Stand 1. Januar 2025) wird wie folgt 

geändert: 

 

Art.  62 
2. Regierungsprogramm und Finanzplan 

  

1 Regierungsprogramm und Finanzplan legen die Schwer-
punkte sowie den finanziellen Rahmen für die Planungs-

periode fest. 

  

2 Der Grosse Rat beschliesst für jede Planungsperiode die 

Produktgruppenstruktur. Er kann auf Antrag der Regie-

rung Änderungen innerhalb der Planungsperiode be-

schliessen. 

2 Aufgehoben  

3 …   

4 …   

Art.  63 
4. Wirkung 

Art.  63 
4. WirkungProduktgruppen und Wirkungen 

 

1 Der Grosse Rat definiert periodisch die Wirkung für jede 

im Globalbudget festgelegte Produktgruppe. 

1 Der Grosse Rat definiert periodisch die Wirkung legt auf 

Antrag der Regierung und des Obergerichts für jede im 

jedes Globalbudget festgelegte Produktgruppedie Pro-

duktgruppen fest. 

 

2 Der Grosse Rat legt damit den beabsichtigten Nutzen fest 

und überprüft diesen. 

2 Der Grosse Rat Er legt die Wirkung für jede Produkt-

gruppe und damit den beabsichtigten Nutzen fest und 

überprüft diesen. 

 

 3 Die Regierung und das Obergericht überprüfen perio-

disch die Produktgruppen und Wirkungen. 

 

 

 

 

 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/170.100/de
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 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referen-

dum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 

 

 

 

Antrag der Regierung gemäss Budget-Botschaft S. 7: 

2. Die Teilrevision des Gesetzes über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; GRG, BR 170.100) zu genehmigen (Seiten 66 bis 70). 

Gemäss Botschaft 

 
 

 

 

B.  Produktgruppen und Wirkungen ab 2025 

 

I.  Eintreten 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 

II. Detailberatung 

Gemäss nachfolgender synoptischer Darstellung. 
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  Planperiode 2021–2024 (Stand Budget 2024) Periode ab 2025 (Anträge Regierung) Anträge der Vorberatungskommission 

wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft Ru. Dienststelle  Produktgruppe Wirkung Produktgruppe Wirkung 

1000 Grosser Rat 1 Grosser Rat - 1 Grosser Rat 
Für die Produktgruppe Grosser Rat wer-
den keine Wirkungen festgelegt. 

 

1100 Regierung 1 Regierung - 1 Regierung 
Für die Produktgruppe Regierung wer-
den keine Wirkungen festgelegt. 

 

1200 

 

Standeskanzlei 

 

1 Stabsdienste Bevölkerung und Wirtschaft sind in allen 
Kantonssprachen über den Kanton und 
seine Tätigkeit informiert, kennen elektroni-
sche Leistungen und Angebote für einen 
einfachen Zugang zur Verwaltung, dürfen 
auf einen optimalen Kundendienst zählen, 
kennen die politischen Schwerpunkte der 
Regierung, verstehen die Gesetze, profitie-
ren von der flexiblen Vernetzung mit ande-
ren Kantonen, dem Bund und mit Nachbarn 
im Ausland und nehmen am politischen Ge-
schehen teil. 

1 Stabsdienste Bevölkerung und Wirtschaft sind in allen 
Amtssprachen Kantonssprachen über den 
Kanton und seine Tätigkeit informiert. Bür-
gerinnen und Bürger können ihre politi-
schen Rechte einfach und reibungslos 
ausüben. Regierung und Grosser Rat 
sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben zielgerichtet und zweckmässig un-
terstützt. Den Departementen und 
Dienststellen stehen bedarfsgerechte 
zentrale Dienstleistungen zur Verfügung. 
, kennen elektronische Leistungen und An-
gebote für einen einfachen Zugang zur Ver-
waltung, dürfen auf einen optimalen Kun-
dendienst zählen, kennen die politischen 
Schwerpunkte der Regierung, verstehen die 
Gesetze, profitieren von der flexiblen Ver-
netzung mit anderen Kantonen, dem Bund 
und mit Nachbarn im Ausland und nehmen 
am politischen Geschehen teil. 

 

2000 Departe-
mentssekretariat 
DVS 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher und die Dienststellen 
sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben optimal 
unterstützt. 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder d Der 
Departementsvorsteher und die Dienststel-
len sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben opti-
mal unterstützt. 

 

2107 Grundbuchin-
spektorat und 
Handelsregister 

1 Grundbuch Die Rechte an Grundeigentum sind durch 
die Richtigkeit des Grundbuchs sicherge-
stellt. 

1 Grundbuch Die Rechte an Grundeigentum sind durch 
die Richtigkeit des Grundbuchs sicherge-
stellt. 

 

  2 Bodenrecht Die Bestimmungen über den Grundstücker-
werb durch Personen im Ausland sind ein-
gehalten. Die Landwirtschaft verfügt über 
verbesserte Eigentumsstrukturen. Recht-
mässige Pachtzinsen sind durchgesetzt.. 

2 Bodenrecht Die Bestimmungen über den Grundstücker-
werb durch Personen im Ausland sind ein-
gehalten. Die Landwirtschaft verfügt über 
verbesserte Eigentumsstrukturen. Recht-
mässige Pachtzinsen sind durchgesetzt. 

 

  3 Handelsregister Die Rechtssicherheit und der Vertrauens-
schutz im Geschäftsverkehr sind sicherge-
stellt. 

3 Handelsregister Die Rechtssicherheit und der Vertrauens-
schutz im Geschäftsverkehr sind sicherge-
stellt. 

 

  



6 
 

  Planperiode 2021–2024 (Stand Budget 2024) Periode ab 2025 (Anträge Regierung) Anträge der Vorberatungskommission 

wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft Ru. Dienststelle  Produktgruppe Wirkung Produktgruppe Wirkung 

2210 Plantahof 1 Bildung Die Schul- und Kursabsolvierenden verfü-
gen über einen hohen Ausbildungsstandard 
und vielseitige Kompetenzen und sind befä-
higt, die agrarpolitischen, betriebswirtschaft-
lichen und volkswirtschaftlichen Herausfor-
derungen zu meistern. 

1 Bildung Die Schul- und Kursabsolvierenden verfü-
gen über einen hohen Ausbildungsstandard 
und vielseitige Kompetenzen und sind befä-
higt, die agrarpolitischen, betriebswirtschaft-
lichen und volkswirtschaftlichen Herausfor-
derungen zu meistern. 

 

  2 Beratung Der ländliche Raum bleibt für eine landwirt-
schaftliche, volkswirtschaftliche und gesell-
schaftliche Nutzung erhalten. Die Landwirt-
schaftsbetriebe sind in ihrer Existenz ge-
stärkt. 

2 Beratung Der ländliche Raum bleibt für eine landwirt-
schaftliche, volkswirtschaftliche und gesell-
schaftliche Nutzung erhalten. Die Landwirt-
schaftsbetriebe sind in ihrer Existenz ge-
stärkt. 

 

2222 Amt für Landwirt-
schaft und 
Geoinformation 

1 Landwirtschaft Die Zielsetzungen der Agrarpolitik werden 
erreicht: Die Kulturlandschaft ist vielfältig, 
gepflegt und bildet einen attraktiven Le-
bens- und Erholungsraum. Die mit der Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche und der Alpen produzierten Nah-
rungsmittel und Produkte sind regional ver-
arbeitet und erfolgreich vermarktet. Die 
Wertschöpfungskette in Graubünden ist ge-
schlossen, die Agrarökosystemdienstleis-
tungen werden erbracht. Das Einkommen 
der landwirtschaftlichen Betriebe entwickelt 
sich positiv, die Bündner Landwirtschaft ist 
gesamthaft gestärkt. 

1 Landwirtschaft Die Zielsetzungen der Agrarpolitik werden 
erreicht: Die Kulturlandschaft wird quanti-
tativ und qualitativ erhalten, ist vielfältig, 
und gepflegt. Sie und bildet eine frucht-
bare Grundlage für die Produktion von 
Nahrungsmitteln und einen attraktiven Le-
bens- und Erholungsraum. Die Nahrungs-
mittel und die weiteren Produkte und 
Dienstleistungen der Landwirtschafts- 
und Sömmerungsbetriebe werden nach-
haltig, standortangepasst und klima-
schonend produziert und sind möglichst 
mit der Bewirtschaftung der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche und der Alpen produzierten 
Nahrungsmittel und Produkte sind regional 
verarbeitet und erfolgreich vermarktet. Die 
Landwirtschaft entwickelt sich im Klima-
schutz und in der Klimaanpassung wei-
ter und nutzt ihr Potential zur Energie-
produktion. Die Wertschöpfungskette in 
Graubünden ist geschlossen, die Agraröko-
systemdienstleistungen werden erbracht. 
Das Einkommen der landwirtschaftlichen 
Betriebe entwickelt sich positiv, die Bündner 
Landwirtschaft ist gesamthaft gestärkt und 
trägt damit zur dezentralen Besiedlung 
bei. 
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  Planperiode 2021–2024 (Stand Budget 2024) Periode ab 2025 (Anträge Regierung) Anträge der Vorberatungskommission 

wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft Ru. Dienststelle  Produktgruppe Wirkung Produktgruppe Wirkung 

  2 Geoinformation Die räumliche Abgrenzung des Grundeigen-
tums ist flächendeckend gesichert und die 
Grundlagendaten der amtlichen Vermes-
sung stehen in aktueller und zuverlässiger 
Form zur Verfügung. Den Dienststellen der 
kantonalen Verwaltung steht ein zeitgemäs-
ses und kostengünstiges geografisches In-
formationssystem (GIS) zur Nutzung, Bear-
beitung und Publikation von geografischen 
Informationen zur Verfügung. Der einfache 
Bezug von Geobasisdaten durch externe 
Datenbeziehende entsprechend derer Zu-
gangsberechtigung ist ermöglicht. Standar-
disierte und aktuelle Geodaten und Geo-
dienste sind Teil des E-Government. 

2 Geoinformation Die Nachführung und aktuelle Verfügbar-
keit der amtlichen Vermessung und des 
ÖREB- und Leitungskatasters sind räum-
liche Abgrenzung des Grundeigentums ist 
flächendeckend gesichert und die Daten 
Grundlagendaten der amtlichen Vermes-
sung stehen in aktueller und zuverlässiger 
Form zur Verfügung. Den Dienststellen der 
kantonalen Verwaltung steht ein zeitgemäs-
ses und kostengünstiges geografisches In-
formationssystem (GIS) zur Nutzung, Bear-
beitung und Publikation von geografischen 
Informationen zur Verfügung. Sie bilden ei-
nen wichtigen Bestandteil der digitalen 
Verwaltung und gliedern sich in deren 
Entwicklung ein. Der einfache Bezug von 
Geobasisdaten ist jederzeit möglich. 
durch externe Datenbeziehende entspre-
chend derer Zugangsberechtigung ist er-
möglicht. Standardisierte und aktuelle Geo-
daten und Geodienste sind Teil des E-
Government. 

 

  3 Wohnbauförde-
rung 

Für Einzelpersonen und Familien in be-
scheidenen finanziellen Verhältnissen im 
Berggebiet wird preisgünstiger Wohnraum 
geschaffen. Durch das Auslösen von Inves-
titionen profitiert das regionale Gewerbe. 

3 Wohnbauförde-
rung 

Für Einzelpersonen und Familien in be-
scheidenen finanziellen Verhältnissen im 
Berggebiet wird preisgünstiger Wohnraum 
geschaffen. Durch das Auslösen von Inves-
titionen profitiert das regionale Gewerbe. 

 

2230 Amt für Lebens-
mittelsicherheit 
und Tiergesund-
heit 

1 Lebensmittel und 
Chemikalien 

Personen, die mit Lebensmitteln, Ge-
brauchsgegenständen und Chemikalien 
umgehen, nehmen ihre Sorgfaltspflicht zum 
Wohl der Konsumenten wahr. Betriebe, die 
mit gebrannten Wassern handeln, sind kor-
rekt besteuert. Das Amt für Natur und Um-
welt sowie Private sind mit den Laborleis-
tungen der Dienststelle zufrieden. 

1 Lebensmittel und 
Chemikalien 

Personen, die mit Lebensmitteln, Ge-
brauchsgegenständen und Chemikalien 
umgehen, nehmen ihre Sorgfaltspflicht zum 
Wohl der Konsumenten wahr. Betriebe, die 
mit gebrannten Wassern handeln, sind kor-
rekt besteuert. Das Amt für Natur und Um-
welt sowie Private sind mit den Laborleis-
tungen der Dienststelle zufrieden. 

 

  

2 Tiergesundheit Die Tierhaltenden nehmen die Verantwor-
tung für das Wohl und die Gesundheit der 
Tiere in ihrer Obhut wahr und produzieren 
gesundheitlich einwandfreie Lebensmittel 
aus korrekter Tierhaltung. 

2 Tiergesundheit Die Tierhaltenden nehmen die Verantwor-
tung für das Wohl und die Gesundheit der 
Tiere in ihrer Obhut wahr und produzieren 
gesundheitlich einwandfreie Lebensmittel 
aus korrekter Tierhaltung. 
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  Planperiode 2021–2024 (Stand Budget 2024) Periode ab 2025 (Anträge Regierung) Anträge der Vorberatungskommission 

wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft Ru. Dienststelle  Produktgruppe Wirkung Produktgruppe Wirkung 

2240 Amt für Industrie, 
Gewerbe und Ar-
beit 

1 Arbeitssicherheit 
und Arbeitsmarkt 

Der Wirtschaftsstandort Graubünden garan-
tiert Arbeitssicherheit sowie orts- und bran-
chenübliche Lohn- und Arbeitsbedingungen. 

1 Arbeitssicherheit 
und Arbeitsmarkt 

Der Wirtschaftsstandort Graubünden garan-
tiert Arbeitssicherheit sowie orts- und bran-
chenübliche Lohn- und Arbeitsbedingungen. 

 

2241 Vollzug Arbeits-
losenversiche-
rungsgesetz 

1 Arbeitslosenver-
sicherung, Ar-
beitsvermittlung 
und Arbeits-
marktliche Mass-
nahmen 

Die Arbeitslosigkeit ist bekämpft und die 
Stellensuchenden sind finanziell sowie bei 
der Arbeitssuche unterstützt. 

1 Arbeitslosenver-
sicherung, Ar-
beitsvermittlung 
und Arbeits-
marktliche Mass-
nahmen 

Die Arbeitslosigkeit ist bekämpft und die 
Stellensuchenden sind finanziell sowie bei 
der Arbeitssuche unterstützt. 

 

2250 Amt für Wirt-
schaft und Tou-
rismus 

1 Wirtschaftsent-
wicklung 

Durch die kantonale Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung ist die Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts gesteigert, die Wertschöp-
fung im Kanton erhalten oder erhöht sowie 
die regionale Wirtschaftskraft gestärkt. Be-
stehende Arbeitsplätze sind gesichert und 
neue geschaffen. 

1 Wirtschaftsent-
wicklung 

Durch die kantonale Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung ist die Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts gesteigert, die Wertschöp-
fung im Kanton erhalten oder erhöht sowie 
die regionale Wirtschaftskraft gestärkt. Be-
stehende Arbeitsplätze sind gesichert und 
neue geschaffen. 

 

2260 Amt für Raum-
entwicklung 

1 Raumentwick-
lung 

Die Raumordnung auf Stufe Richt- und Nut-
zungsplanung ist auf die Bedürfnisse von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Natur ausge-
richtet. 

1 Raumentwick-
lung 

Die Raumordnung auf Stufe Richt- und Nut-
zungsplanung ist auf die Bedürfnisse von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Natur ausge-
richtet. 

 

  2 Bauten und Anla-
gen ausserhalb 
der Bauzone 

Der Kanton Graubünden nutzt seinen Er-
messensspielraum im Rahmen der Bewilli-
gung von Bauten und Anlagen ausserhalb 
der Bauzone zur Berücksichtigung der kan-
tonalen Besonderheiten. 

2 Bauten und Anla-
gen ausserhalb 
der Bauzone 

Der Kanton Graubünden nutzt seinen Er-
messensspielraum im Rahmen der Bewilli-
gung von Bauten und Anlagen ausserhalb 
der Bauzone zur Berücksichtigung der kan-
tonalen Besonderheiten. 

 

2310 Sozialamt 1 Soziale Transfer-
leistungen, Fami-
lienförderungen 
und Integration 

Personen mit Anspruch auf soziale Leistun-
gen sind in ihrer Existenz gesichert. Ihre so-
ziale und berufliche Integration ist gefördert 
und gefordert und die gesellschaftliche Teil-
habe gewährleistet. 

1 Soziale Transfer-
leistungen, Fami-
lienförderungen 
und Integration 

Personen mit Anspruch auf soziale Leistun-
gen sind in ihrer Existenz gesichert. Ihre so-
ziale und berufliche Integration ist gefördert 
und gefordert und die gesellschaftliche Teil-
habe gewährleistet. 

 

3100 Departe-
mentssekretariat 
DJSG 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher ist in der Erfüllung sei-
ner Aufgaben optimal unterstützt. 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder d Der 
Departementsvorsteher und die Dienst-
stellen sind ist in der Erfüllung ihrer seiner 
Aufgaben optimal unterstützt. 

 

3105 Staatsanwalt-
schaft 

1 Strafverfolgung Im Kanton Graubünden werden strafbare 
Verhaltensweisen im Rahmen des Legali-
tätsprinzips konsequent untersucht und ge-
ahndet. 

1 Strafverfolgung Im Kanton Graubünden sind werden straf-
bare Verhaltensweisen im Rahmen des Le-
galitätsprinzips konsequent untersucht und 
geahndet. 

 

  



9 
 

  Planperiode 2021–2024 (Stand Budget 2024) Periode ab 2025 (Anträge Regierung) Anträge der Vorberatungskommission 

wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft Ru. Dienststelle  Produktgruppe Wirkung Produktgruppe Wirkung 

3114 Amt für Justiz-
vollzug 

1 Vollzugsdienste Straffällige Personen tragen die Konse-
quenzen für ihr straffälliges Verhalten. Eine 
eigenverantwortliche und deliktfreie künftige 
Lebensgestaltung werden gefördert. 

1 Vollzugsdienste Straffällige Personen tragen die Konse-
quenzen für ihr straffälliges Verhalten. Sie 
können ihr künftiges Leben eigenverant-
wortlich und deliktfrei gestalten. Eine ei-
genverantwortliche und deliktfreie künftige 
Lebensgestaltung werden gefördert. 

 

  2 Geschlossener 
Vollzug 

Die Bevölkerung und die am Straf- und 
Massnahmenvollzug Beteiligten sind vor 
weiteren Straftaten geschützt. 

2 Geschlossener 
Vollzug 

Die Bevölkerung und die am Straf- und 
Massnahmenvollzug Beteiligten sind vor 
weiteren Straftaten geschützt. 

 

  3 Offener Vollzug 
und ausländer-
rechtliche Admi-
nistrativhaft 

Die Bevölkerung und die am Straf- und 
Massnahmenvollzug Beteiligten sind vor 
weiteren Straftaten geschützt. Insassen 
sind auf die Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft vorbereitet. Der Vollzug fremden-
polizeilicher Massnahmen wird ermöglicht. 

3 Offener Vollzug 
und ausländer-
rechtliche Admi-
nistrativhaft 

Die Bevölkerung und die am Straf- und 
Massnahmenvollzug Beteiligten sind vor 
weiteren Straftaten geschützt. Insassen 
sind auf die Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft vorbereitet. Der Vollzug fremden-
polizeilicher Massnahmen wird ermöglicht. 

 

3120 Kantonspolizei 1 Sicherheitspoli-
zei 

Die Bevölkerung des Kantons Graubünden 
nimmt ihr Umfeld als sicher wahr und wird 
in ihrem Verhalten in positivem Sinne unter-
stützt. Der Kanton Graubünden wird positiv 
wahrgenommen durch eine professionelle 
Bewältigung von Grossanlässen und -ereig-
nissen ohne Folgeschäden. 

1 Sicherheitspoli-
zei 

Die Bevölkerung des Kantons Graubünden 
nimmt ihr Umfeld als sicher wahr und wird 
in ihrem Verhalten in positivem Sinne unter-
stützt. Der Kanton Graubünden wird positiv 
wahrgenommen durch eine professionelle 
Bewältigung von Grossanlässen und -ereig-
nissen ohne Folgeschäden. 

 

  2 Verkehrspolizei Die Verkehrsteilnehmenden finden auf 
Bündner Strassen eine hohe Verkehrssi-
cherheit vor. 

2 Verkehrspolizei Die Verkehrssicherheit auf den Bündner 
Strassen ist hoch. 

Die Verkehrsteilnehmenden finden auf 
Bündner Strassen eine hohe Verkehrssi-
cherheit vor. 

 

  3 Kriminalpolizei Die Sicherheit der Bevölkerung des Kan-
tons Graubünden wird durch repressive 
Massnahmen und die Durchsetzung des 
Strafrechts gewährleistet. 

3 Kriminalpolizei Die Sicherheit der Bevölkerung des Kan-
tons Graubünden ist wird durch präventive 
und repressive Massnahmen sowie die 
konsequente und die Durchsetzung des 
Strafrechts gewährleistet. 

 

  

4 Verwaltungspoli-
zeiliche Dienst-
leistungen 

Partnern und Dritten wird eine optimale Auf-
gabenerfüllung ermöglicht durch eine kun-
denfreundliche Aufgabenerfüllung und ei-
nen effizienten Vollzug. 

4 Verwaltungspoli-
zeiliche Dienst-
leistungen 

Partnern und Dritten wird eine optimale Auf-
gabenerfüllung ermöglicht durch eine kun-
denfreundliche Aufgabenerfüllung und ei-
nen effizienten Vollzug. 
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  Planperiode 2021–2024 (Stand Budget 2024) Periode ab 2025 (Anträge Regierung) Anträge der Vorberatungskommission 

wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft Ru. Dienststelle  Produktgruppe Wirkung Produktgruppe Wirkung 

3125 Amt für Migration 
und Zivilrecht 

1 Einreise, Aufent-
halt und Aus-
weise (im Budget 
2024 formlos ge-
ändert, bis 
Budget 2023:  

Fremdenpolizei 
und Ausweiszen-
tren) 

Der Arbeitsmarkt ist mit den notwendigen 
personellen Ressourcen versorgt. Das Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung ist durch 
das Fernhalten von unerwünschten Perso-
nen ohne Aufenthaltsberechtigung gestärkt. 

1 Einreise, Aufent-
halt und Aus-
weise 

Der Arbeitsmarkt ist mit den notwendigen 
personellen Ressourcen versorgt. Das Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung ist durch 
das Fernhalten von unerwünschten Perso-
nen ohne Aufenthaltsberechtigung gestärkt. 
Die Bevölkerung erhält zeitnah die erfor-
derlichen Ausweisdokumente. 

 

  
2 Asyl und Rück-

kehr 
Die Asylpolitik des Bundes ist im Kanton 
Graubünden konsequent umgesetzt. 

2 Asyl und Rück-
kehr 

Die Asylpolitik des Bundes ist im Kanton 
Graubünden konsequent umgesetzt. 

 

  3 Integration Die Integration der ausländischen Bevölke-
rung ist nachhaltig gefördert und gefordert. 

3 Integration Die ausländische Bevölkerung ist nach-
haltig in die Bündner Gesellschaft inte-
griert. Die Integration der ausländischen 
Bevölkerung ist nachhaltig gefördert und 
gefordert. 

 

  4 Bürgerrecht und 
Zivilrecht 

Personen, die in unserer Gesellschaft inte-
griert und mit unseren Lebensgewohnheiten 
sowie einer Kantonssprache vertraut sind, 
können innert nützlicher Frist eingebürgert 
werden. Die korrekte Beurkundung der Per-
sonenstandsdaten und eine kohärente Pra-
xis bei Namensänderungen sind gewähr-
leistet. 

4 Bürgerrecht und 
Zivilrecht 

Personen, die in unserer Gesellschaft inte-
griert und mit unseren Lebensgewohnheiten 
sowie einer Kantonssprache vertraut sind, 
können innert nützlicher Frist eingebürgert 
werden. Die korrekte Beurkundung der Per-
sonenstandsdaten und eine kohärente Pra-
xis bei Namensänderungen sind gewähr-
leistet. 

 

3130 Strassenver-
kehrsamt 

1 Verkehrszulas-
sung 

Zum Verkehr zugelassene Personen und 
Fahrzeuge erfüllen alle gesetzlichen Vo-
raussetzungen. 

1 Verkehrszulas-
sung 

Zum Verkehr zugelassene Personen und 
Fahrzeuge erfüllen alle gesetzlichen Vo-
raussetzungen. 

 

  2 Administrativ-
massnahmen 

Gefährdung der Verkehrssicherheit zieht 
den Verlust der Fahrberechtigung nach 
sich. 

2 Administrativ-
massnahmen 

Gefährdung der Verkehrssicherheit zieht 
den Verlust der Fahrberechtigung nach 
sich. 
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3140 Amt für Militär 
und Zivilschutz 

1 Militär Die Wehrpflichtigen durch optimale Informa-
tion, Beratung und Berücksichtigung beson-
derer Einsatzwünsche im Rahmen der Bun-
desgesetzgebung in der Ausübung ihrer mi-
litärdienstlichen Pflichten unterstützen und 
die Wahrnehmung der militärdienstlichen 
Pflichten insgesamt sicherstellen 

1 Militär Die Wehrpflichtigen sind durch optimale In-
formation, Beratung und Berücksichtigung 
besonderer Einsatzwünsche im Rahmen 
der Bundesgesetzgebung in der Ausübung 
ihrer militärdienstlichen Pflichten unter-
stützt. Die militärdienstlichen Pflichten 
werden wahrgenommen. unterstützen und 
die Wahrnehmung der militärdienstlichen 
Pflichten insgesamt sicherstellen.  

 

  2 Zivilschutz Im Verbundsystem des Bevölkerungsschut-
zes die Durchhaltefähigkeit der anderen 
Partnerorganisationen bei Katastrophen 
und in Notlagen erhöhen durch Bereitstel-
lung der Schutzanlagen und der Mittel zur 
Alarmierung der Bevölkerung, Betreuung 
von schutzsuchenden und von obdachlosen 
Personen, Schutz von Kulturgütern, Ver-
stärkung der Führungsunterstützung und 
der Logistik sowie Instandstellungsarbeiten 
und Einsätze zu Gunsten der Gemein-
schaft. 

2 Zivilschutz Im Verbundsystem des Bevölkerungsschut-
zes ist die Durchhaltefähigkeit der anderen 
Partnerorganisationen bei Katastrophen 
und in Notlagen erhöht erhöhen durch ein-
satzfähige Bereitstellung der Schutzanla-
gen und der Mittel zur Alarmierungsmittel 
der Bevölkerung, betreute Betreuung von 
schutzsuchenden und von obdachlosen 
Personen, geschützte Schutz von Kultur-
gütern, verstärkte Verstärkung der Füh-
rungsunterstützung und der Logistik sowie 
Instandstellungsarbeiten. Die Gemein-
schaft profitiert von Einsätzen zu ihren 
Gunsten. und Einsätze zu Gunsten der Ge-
meinschaft. 

 

  3 Kantonaler Füh-
rungsstab / Be-
völkerungsschutz 

Die Behörden bei den Vorsorgeplanungen 
und zur Bewältigung von besonderen und 
ausserordentlichen Lagen unterstützen. In 
besonderen und ausserordentlichen Lagen 
durch Koordination der Behörden und Orga-
nisation für Rettung und Sicherheit (BORS) 
geordnete Abläufe sicherstellen. 

3 Kantonaler Füh-
rungsstab / Be-
völkerungsschutz 

Die Behörden sind bei dern Vorsorgepla-
nungen und bei der zur Bewältigung von 
besonderen und ausserordentlichen Lagen 
unterstützten. In besonderen und ausseror-
dentlichen Lagen sind geordnete Abläufe 
durch Koordination der Behörden und Orga-
nisationen für Rettung und Sicherheit 
(BORS) sichergestellt geordnete Abläufe 
sicherstellen. 

 

3150 Kindes- und Er-
wachsenen-
schutzbehörden 

1 Kindes- und Er-
wachsenen-
schutz 

Das Wohl und der Schutz gefährdeter Kin-
der und Jugendlichen sowie hilfsbedürftiger 
volljähriger Personen sind gewährleistet. 
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
wird gewahrt und die Selbstbestimmung der 
betroffenen Personen so weit wie möglich 
erhalten und gefördert. 

1 Kindes- und Er-
wachsenen-
schutz 

Das Wohl und der Schutz gefährdeter Kin-
der und Jugendlichern sowie hilfsbedürfti-
ger volljähriger Personen sind gewährleis-
tet. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
ist wird gewahrt und die Selbstbestimmung 
der betroffenen Personen so weit wie mög-
lich erhalten und gefördert. 
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3212 Gesundheitsamt 1 Gesundheitsver-
sorgung 

Die Bevölkerung Graubündens nimmt die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit 
durch eigenverantwortliches Handeln selber 
wahr. Sie kann auf bedarfsgerechte, den 
aktuellen Standards entsprechende, prä-
ventive und kurative Angebote zurückgrei-
fen, die ihre Leistungen in der vorgegebe-
nen Qualität wirtschaftlich erbringen. 

1 Gesundheitsver-
sorgung 

Die Bevölkerung Graubündens nimmt die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit 
durch eigenverantwortliches Handeln selber 
wahr. Sie kann auf bedarfsgerechte, den 
aktuellen Standards entsprechende, prä-
ventive und kurative Angebote zurückgrei-
fen, die ihre Leistungen in der vorgegebe-
nen Qualität wirtschaftlich erbringen. 

 

  2 Bewilligungen 
und Aufsicht 

Die Bevölkerung Graubündens hat Gewähr, 
dass von den in Graubünden tätigen bewilli-
gungspflichtigen Institutionen und Personen 
die im Gesundheitsbereich gesetzten Stan-
dards erfüllt werden. 

2 Bewilligungen 
und Aufsicht 

Die Bevölkerung Graubündens hat Gewähr, 
dass von den in Graubünden tätigen bewilli-
gungspflichtigen Institutionen und Personen 
die im Gesundheitsbereich gesetzten Stan-
dards erfüllt werden. 

 

4200 Departements-
sekretariat De-
partements-
dienste EKUD 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher und die Dienststellen 
sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben optimal 
unterstützt. Die Gleichstellung und Chan-
cengleichheit werden gefördert und gesi-
chert. Den ausbildungswilligen Personen 
soll eine Ausbildung ermöglicht und für Per-
sonen aus wirtschaftlich schwächeren Ver-
hältnissen soll eine bestehende Chancen-
ungleichheit reduziert werden. Für Studie-
rende wird der Zugang für Ausbildungsan-
gebote weitestmöglich gewährleistet. 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder d Der 
Departementsvorsteher und die Dienststel-
len sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben opti-
mal unterstützt. Die Gleichstellung und 
Chancengleichheit sind werden gefördert 
und gesichert. Die Dreisprachigkeit als 
Wesensmerkmal des Kantons ist ge-
stärkt. Den a Ausbildungswilligen Personen 
ist soll eine Ausbildung ermöglicht und für 
Personen aus wirtschaftlich schwächeren 
Verhältnissen ist soll eine bestehende 
Chancenungleichheit reduziert werden. Für 
Studierende haben weitestmöglich wird 
der Zugang zu für Ausbildungsangeboten 
weitestmöglich gewährleistet. 

 

4210 Amt für Volks-
schule und Sport 

1 Volksschule Die Kinder in Graubünden besuchen dieje-
nige Bildungsstufe, auf welcher ihre Fertig-
keiten, Fähigkeiten und Haltungen optimal 
entwickelt und gefördert werden. Die Kin-
dergärten, Volks- und Sonderschulen wer-
den in ihrer Arbeit unterstützt und verfügen 
über Grundlagen und Lehrmittel, welche pe-
riodisch überprüft und weiterentwickelt wer-
den. 

1 Volksschule Die Kinder in Graubünden besuchen dieje-
nige Bildungsstufe, auf welcher ihre Fertig-
keiten, Fähigkeiten und Haltungen optimal 
entwickelt und gefördert werden. Die 
Schulträgerschaften der Volksschule 
(Regel- und Sonderschule) sind Die Kin-
dergärten, Volks- und Sonderschulen wer-
den in ihrer Arbeit unterstützt und verfügen 
über Grundlagen und Lehrmittel, welche pe-
riodisch überprüft und weiterentwickelt wer-
den. 

 

  2 Sport Im Kanton stehen bedarfsgerechte, den ak-
tuellen Standards entsprechende Sportför-
dermassnahmen zur Verfügung. 

2 Sport Im Kanton stehen bedarfsgerechte, den ak-
tuellen Standards entsprechende Sportför-
dermassnahmen zur Verfügung. 
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4221 Amt für Höhere 
Bildung 

1 Tertiärbildung 
und Forschung 

Die Bündner Bevölkerung hat Zugang zu 
Angeboten auf der Stufe höhere Berufsbil-
dung und Hochschule. Graubünden wird als 
Forschungsstandort gefördert und als Aus-
bildungsstandort schweizweit wahrgenom-
men. 

1 Tertiärbildung 
und Forschung 

Die Bündner Bevölkerung hat Zugang zu 
Angeboten auf der Stufe höhere Berufsbil-
dung und Hochschule. Graubünden wird als 
Bildungs- und Forschungsstandort geför-
dert und als Ausbildungsstandort schweiz-
weit wahrgenommen. Der Forschungs-
standort wird gefördert und hat internati-
onale Ausstrahlung. 

 

  2 Mittelschulen Der Kanton Graubünden verfügt über eine 
schweizerisch anerkannte und wirtschaftlich 
geführte Mittelschulausbildung. Gute Rah-
menbedingungen stärken die Bündner Mit-
telschulen. Den Schülerinnen und Schülern 
stehen betreute Wohnangebote zur Verfü-
gung. 

2 Mittelschulen Der Kanton Graubünden verfügt über eine 
schweizerisch anerkannte und wirtschaftlich 
geführte Mittelschulausbildung. Gute Rah-
menbedingungen stärken die Bündner Mit-
telschulen. Den Schülerinnen und Schülern 
stehen betreute Wohnangebote zur Verfü-
gung. 

 

4230 Amt für Berufs-
bildung 

1 Berufs-, Studien- 
und Laufbahnbe-
ratung 

Jugendliche und Erwachsene fällen unter 
Berücksichtigung der Anforderungen und 
Chancen am Arbeitsmarkt ihren Fähigkei-
ten, Interessen und Neigungen entspre-
chende Berufs-, Studien- und Laufbahnent-
scheide. 

1 Berufs-, Studien- 
und Laufbahnbe-
ratung 

Jugendliche und Erwachsene fällen unter 
Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten, Nei-
gungen und Interessen sowie der Anfor-
derungen der Arbeitswelt der Anforderun-
gen und Chancen am Arbeitsmarkt ihren 
Fähigkeiten, Interessen und Neigungen ent-
sprechende Berufs-, Schul-, Studien- und 
Laufbahnentscheide. 

 

  2 Berufliche Bil-
dung 

Im Kanton Graubünden wird qualifizierter 
Berufsnachwuchs ausgebildet, ausgerichtet 
auf die Bedürfnisse der Lernenden und jene 
der Wirtschaft. Jugendliche und Erwach-
sene werden befähigt, sich erfolgreich in 
der Arbeitswelt und damit auch in der Ge-
sellschaft einzugliedern. 

2 Berufliche 
GrundbBildung 

Jugendliche und Erwachsene sind auf-
grund der in der beruflichen Grundbil-
dung vermittelten und erworbenen Fä-
higkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten 
befähigt, sich erfolgreich in die Arbeits-
welt einzugliedern. Der Wirtschaft steht 
qualifizierter Berufsnachwuchs zur Ver-
fügung.  
Im Kanton Graubünden wird qualifizierter 
Berufsnachwuchs ausgebildet, ausgerichtet 
auf die Bedürfnisse der Lernenden und jene 
der Wirtschaft. Jugendliche und Erwach-
sene werden befähigt, sich erfolgreich in 
der Arbeitswelt und damit auch in der Ge-
sellschaft einzugliedern. 
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4250 Amt für Kultur 1 Kulturförderung 
und Kulturpflege 

Mit der Förderung und Pflege der kulturellen 
Vielfalt im Kanton wird die Kultur von der 
Bündner Bevölkerung als wichtiger Be-
standteil ihres Kulturerbes wahrgenommen. 
Das Verständnis und die Wertschätzung für 
Kunst, Geschichte und Natur leisten im 
Kanton einen wichtigen und nachhaltigen 
Beitrag für die beiden Grundpfeiler Schule 
und Bildung sowie für eine Erhöhung der 
kulturellen und touristischen Attraktivität in 
Graubünden. 

1 Kulturförderung 
und Kulturpflege 

Mit der Förderung und Pflege der kulturellen 
Vielfalt im Kanton wird die Kultur von der 
Bündner Bevölkerung als wichtiger Be-
standteil ihres Kulturerbes wahrgenommen. 
Das Verständnis und die Wertschätzung für 
Kunst, Geschichte und Natur leisten im 
Kanton einen wichtigen und nachhaltigen 
Beitrag für die beiden Grundpfeiler Schule 
und Bildung sowie für eine Erhöhung der 
kulturellen und touristischen Attraktivität in 
Graubündens. 

 

4260 Amt für Natur 
und Umwelt 

1 Natur- und Land-
schaftsschutz 

Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften so-
wie die natürliche Biodiversität werden er-
halten und gefördert. Die Vernetzung der 
Lebensräume und ihrer Lebensgemein-
schaften werden durch bauliche und pflege-
rische Massnahmen verbessert. 

1 Natur- und Land-
schaftsschutz 

Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften so-
wie die natürliche Biodiversität werden er-
halten und gefördert. Die Vernetzung der 
Lebensräume und ihrer Lebensgemein-
schaften wird werden durch bauliche und 
pflegerische Massnahmen verbessert. 

 

  2 Umwelt- und Kli-
maschutz 

Die Menschen und die Umwelt im Kanton 
Graubünden sind vor übermässiger Belas-
tung durch Luftverschmutzung, Lärm, Strah-
lung und Gewässerverschmutzung ge-
schützt. 

2 Umwelt- und Kli-
maschutz 

Die Menschen und die Umwelt im Kanton 
Graubünden sind vor übermässiger Belas-
tung durch Luftschadstoffe Luftverschmut-
zung, Lärm, Strahlung, Neobiota, Gewäs-
ser- und Bodenverschmutzung und Ge-
wässerverschmutzung geschützt. 

 

  3 Gewässerschutz 
und Wasserver-
sorgung 

Der Kanton Graubünden pflegt einen nach-
haltigen Umgang mit Trinkwasser, Brauch-
wasser, Abwasser und stellt die Erhaltung 
von Gewässern als natürliche Lebensräume 
und Landschaftselemente sicher. Der Funk-
tionserhalt und die Weiterentwicklung der 
entsprechenden Infrastrukturanlagen wer-
den partnerschaftlich mit den Anlageinhabe-
rinnen und -inhabern sowie Anlagebetreibe-
rinnen und -betreibern gewährleistet. 

3 Gewässerschutz 
und Wasserver-
sorgung 

Im Der Kanton Graubünden wird pflegt ei-
nen nachhaltigen Umgang mit Trinkwasser, 
Brauchwasser und Abwasser umgegan-
gen. und stellt die Erhaltung von Gewäs-
sern als natürliche Lebensräume und Land-
schaftselemente sicher. Der Funktionserhalt 
und die Weiterentwicklung der entsprechen-
den Infrastrukturanlagen ist werden part-
nerschaftlich mit den Anlageinhabern und -
betreibern gewährleistet. Die Gewässer 
bleiben als natürliche Lebensräume und 
Landschaftselemente erhalten. 
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5000 Departe-
mentssekretariat 
DFG 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher ist in der Erfüllung sei-
ner Aufgaben optimal unterstützt. 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder d Der 
Departementsvorsteher und die Dienst-
stellen sind ist in der Erfüllung ihrer seiner 
Aufgaben optimal unterstützt. Die Bevölke-
rung und die Wirtschaft nutzen die digi-
talen Leistungen der kantonalen Verwal-
tung und die digitale Transformation in-
nerhalb der Verwaltung ist etabliert. 

 

5030 Amt für Immobili-
enbewertung 

1 Grundstückbe-
wertungen 

Markt- und zeitgerechte Bewertungen als 
Grundlage für einen vollen Versicherungs-
schutz, für die Steuerveranlagung und die 
Belehnung sind gewährleistet. 

1 Grundstückbe-
wertungen 

Markt- und zeitgerechte Bewertungen sind 
als Grundlage für einen vollen Versiche-
rungsschutz, für die Steuerveranlagung und 
die Erfüllung weiterer kantonaler und 
kommunaler Aufgaben sowie für die Be-
lehnung sind gewährleistet. 

 

5105 Finanzkontrolle 1 Finanzaufsicht 
und Unterstüt-
zung der Aufsicht 
und der Oberauf-
sicht 

Die Finanzkontrolle wirkt präventiv, vermit-
telt Sicherheit, schafft Transparenz und leis-
tet Unterstützung. Der Grosse Rat, die Re-
gierung und die Gerichte erhalten aufgrund 
der Aufsichtstätigkeit unabhängige, verläss-
liche und transparente Informationen zur 
Ordnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit 
und zu den Finanzprozessen (einschliess-
lich den Risiken und dem Internen Kontroll-
system). Die Finanzkontrolle unterstützt mit 
ihrem bereichsübergreifenden und fachli-
chen Wissen sowie ihren Erfahrungen Ver-
waltung und Gerichte zu deren Nutzen. 

1 Finanzaufsicht 
und Unterstüt-
zung der Aufsicht 
und der Oberauf-
sicht 

Die Finanzkontrolle wirkt präventiv, vermit-
telt Sicherheit, schafft Transparenz und leis-
tet Unterstützung. Der Grosse Rat, die Re-
gierung und die Gerichte erhalten aufgrund 
der Aufsichtstätigkeit unabhängige, verläss-
liche und transparente Informationen zur 
Ordnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit 
und zu den Finanzprozessen (einschliess-
lich den Risiken und dem Internen Kontroll-
system). Verwaltung und Gerichte profi-
tieren vom bereichsübergreifenden und 
fachlichen Wissen sowie den Erfahrun-
gen der Finanzkontrolle. Die Finanzkon-
trolle unterstützt mit ihrem bereichsübergrei-
fenden und fachlichen Wissen sowie ihren 
Erfahrungen Verwaltung und Gerichte zu 
deren Nutzen. 
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5110 Finanzverwal-
tung 

1 Finanz- und 
Rechnungswe-
sen, Stiftungs-
aufsicht, Versi-
cherungswesen 

Die Bürgerinnen und Bürger, der Grosse 
Rat, die Regierung und die übrigen An-
spruchsgruppen erkennen die tatsächliche 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
kantonalen Finanzhaushalts. Der Kanton 
Graubünden ist ein attraktiver Stiftungs-
standort. Die beaufsichtigten Stiftungen hal-
ten die gesetzlichen, statutarischen und 
reglementarischen Bestimmungen ein. 

1 Finanz- und 
Rechnungswe-
sen, Stiftungs-
aufsicht, Versi-
cherungswesen 

Die Bürgerinnen und Bürger, der Grosse 
Rat, die Regierung und die übrigen An-
spruchsgruppen erkennen die tatsächliche 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
kantonalen Finanzhaushalts. Der Kanton 
Graubünden ist ein attraktiver Stiftungs-
standort. Die beaufsichtigten Stiftungen hal-
ten die gesetzlichen, statutarischen und 
reglementarischen Bestimmungen ein. 

 

5120 Personalamt 1 Personaldienst-
leistungen 

Das Personalamt trägt dazu bei, dass die 
kantonale Verwaltung Graubünden als at-
traktive Arbeitgeberin wahrgenommen wird 
und dass die Vorgesetzten und Mitarbeiten-
den Rahmenbedingungen für gute Führung 
und hohe Leistungserbringung vorfinden. 

1 Personaldienst-
leistungen 

Die kantonale Verwaltung wird als attrak-
tive Arbeitgeberin wahrgenommen. Vor-
gesetzte und Mitarbeitende finden Rah-
menbedingungen für gute Führung und 
hohe Leistungserbringung vor. 

Das Personalamt trägt dazu bei, dass die 
kantonale Verwaltung Graubünden als at-
traktive Arbeitgeberin wahrgenommen wird 
und dass die Vorgesetzten und Mitarbeiten-
den Rahmenbedingungen für gute Führung 
und hohe Leistungserbringung vorfinden. 

 

5130 Steuerverwal-
tung 

1 Steuern Die Steuern von Bund, Kanton und Gemein-
den werden effizient und verhältnismässig 
in einem kostengünstigen und bürgernahen 
Verfahren veranlagt und bezogen. 

1 Steuern Die Steuern von Bund, Kanton und Gemein-
den sind werden effizient und verhältnis-
mässig in einem kostengünstigen und bür-
gernahen Verfahren veranlagt und bezo-
gen. 

 

5150 Amt für Informa-
tik 

1 Informatik-
Dienstleistungen 

Den Mitarbeitenden der kantonalen Verwal-
tung wird durch Informations- und Kommu-
nikationstechniken (IKT) eine kundenorien-
tierte, effiziente, zeitgemässe und sichere 
Verwaltungstätigkeit ermöglicht. Dabei kön-
nen sie auf eine hohe Verfügbarkeit und 
Performance zählen. Bevölkerung und Wirt-
schaft erhalten einen sicheren und einfa-
chen Zugang zu E-Government-Leistungen. 

1 Informatik-
Dienstleistungen  

Den Mitarbeitenden der kantonalen Verwal-
tung und der Gerichte können mit wird 
durch Informations- und Kommunikations-
techniken (IKT) eine kundenorientierte, effi-
ziente, zeitgemässe und sichere arbeiten 
Verwaltungstätigkeit ermöglicht. Dabei kön-
nen sie auf eine hohe Verfügbarkeit und 
Performance zählen. Bevölkerung und Wirt-
schaft haben erhalten einen sicheren und 
einfachen Zugang zu E-Government-Leis-
tungen. 
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5310 Amt für Gemein-
den 

1 Gemeinden Die Gemeinden, die Bürgergemeinden und 
die Regionen sind rechtmässig und effizient 
organisiert. Sie erfüllen ihre Aufgaben ei-
genverantwortlich und sind finanziell ge-
sund. 

1 Gemeinden Die Gemeinden, die Bürgergemeinden und 
die Regionen sind rechtmässig und effizient 
organisiert. Sie erfüllen ihre Aufgaben ei-
genverantwortlich und sind finanziell ge-
sund. 

 

6000 Departe-
mentssekretariat 
DIEM 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher und die Dienststellen 
sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben optimal 
unterstützt. 

1 Departements-
dienste 

Die Departementsvorsteherin oder der De-
partementsvorsteher und die Dienststellen 
sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben optimal 
unterstützt. 

 

6101 Hochbauamt 1 Immobilien Der Grosse Rat, die Regierung und die kan-
tonale Verwaltung (inkl. Pädagogische 
Hochschule) nutzen für ihre Aufgabenerfül-
lung zweckmässige Immobilien. Der Kanton 
verfügt unter Berücksichtigung des kulturel-
len Kontexts über nachhaltige und wert-
stabile Bauten. 

1 Immobilien Der Grosse Rat, das Obergericht, die Re-
gierung und die kantonale Verwaltung (inkl. 
Pädagogische Hochschule) nutzen für ihre 
Aufgabenerfüllung zweckmässige Immobi-
lien. Der Kanton verfügt unter Berücksichti-
gung des kulturellen Kontexts über nachhal-
tige und wertstabile Bauten. 

 

  2 Dienste (Ser-
vices) 

Die Mitglieder des Grossen Rates und der 
Regierung sowie Mitarbeitende der kanto-
nalen Verwaltung verfügen über aufgaben-
gerechte und nutzungskonforme Arbeits-
plätze. 

2 Dienste Facility-
Management 

Die Mitglieder des Grossen Rats, des 
Obergerichts und der Regierung sowie die 
Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung 
und des Obergerichts verfügen über auf-
gabengerechte und nutzungskonforme Ar-
beitsplätze. 

 

  3 Beratungen Fachdienste im Gesundheits- und Bildungs-
bereich nutzen die Fachkompetenz des 
Hochbauamts zur Beurteilung von Subventi-
onsgesuchen für Bauvorhaben. Gemeinden 
und öffentlich-rechtliche Körperschaften 
nutzen das fachliche Know-how des Hoch-
bauamts und sind in der Lage, fachkompe-
tente Entscheide im Immobilienbereich zu 
treffen. 

3 Beratungen Fachämter Fachdienste im Gesundheits- 
und Bildungsbereich nutzen die Fachkom-
petenz des Hochbauamts zur Beurteilung 
von Subventionsgesuchen für Bauvorha-
ben. Gemeinden und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften nutzen das fachliche Know-
how des Hochbauamts und sind in der 
Lage, fachkompetente Entscheide im Immo-
bilienbereich zu treffen. 
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6110 Amt für Energie 
und Verkehr 

1 Energie Die Konsumentinnen und Konsumenten 
(Wirtschaft, private und öffentliche Haus-
halte) sind sicher mit Energie versorgt. Sie 
nutzen die Energie rationell und sparsam 
und schöpfen die Potenziale von erneuer-
baren Energien aus. Die Energieversor-
gungsunternehmen nutzen die vorhande-
nen Potenziale der Wasserkraft nachhaltig. 
Sie steigern die Wertschöpfung in den Regi-
onen und im Kanton und schaffen Arbeits-
plätze. Die Betreiberinnen und Betreiber 
von Verteilnetzen verstärken ihre Kooperati-
onen beim Netzbetrieb. 

1 Energie Die Konsumentinnen und Konsumenten 
(Wirtschaft, private und öffentliche Haus-
halte) sind sicher mit Energie versorgt. Sie 
nutzen die Energie rationell und sparsam 
und schöpfen die Potenziale von erneuer-
baren Energien aus. Die Energieversor-
gungsunternehmen nutzen die vorhande-
nen Potenziale der Wasserkraft nachhaltig. 
Sie steigern die Wertschöpfung in den Regi-
onen des und im Kantons und schaffen Ar-
beitsplätze. Die Verteilnetzbetreiberinnen 
und Betreiber von Verteilnetzen verstärken 
ihre Kooperationen beim Netzbetrieb. 

 

  

2 Öffentlicher Ver-
kehr 

Graubünden verfügt über einen attraktiven 
öffentlichen Personenverkehr und schienen-
gebundenen Güterverkehr. Graubünden ist 
optimal an den nationalen und internationa-
len Verkehr angebunden. Die Verkehrsteil-
nehmenden können flexibel zwischen dem 
öffentlichen Verkehr und Individualverkehr 
umsteigen. 

2 Öffentlicher Ver-
kehr 

Graubünden verfügt über einen attraktiven 
öffentlichen Personenverkehr und schienen-
gebundenen Güterverkehr. Graubünden ist 
optimal an den nationalen und internationa-
len Verkehr angebunden. Die Verkehrsteil-
nehmenden können flexibel zwischen dem 
öffentlichen Verkehr und den anderen Ver-
kehrsmitteln Individualverkehr umsteigen. 

 

6125 Tiefbauamt Was-
serbau 

1 Wasserbau Menschen und Sachwerte sind vor schädli-
chen Auswirkungen des Wassers geschützt 
(Hochwasserschutz). 

1 Wasserbau Menschen und Sachwerte sind vor schädli-
chen Auswirkungen des Wassers geschützt 
(Hochwasserschutz). 

 

6200 Spezialfinanzie-
rung Strassen 
Tiefbauamt 

1 Strassenbau Die Kantonsstrassen sind zwecks guter Er-
reichbarkeit aller Siedlungen entsprechend 
den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Bedürfnissen ausgebaut. 

1 Strassenbau Die Kantonsstrassen sind zwecks guter Er-
reichbarkeit aller Siedlungen entsprechend 
den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Bedürfnissen ausgebaut. 

 

  2 Strassenunter-
halt 

Die Kantonsstrassen sind möglichst jeder-
zeit und sicher benutzbar. Die Langsamver-
kehrsverbindungen werden bedarfsgerecht 
ausgebaut. 

2 Strassenunter-
halt 

Die Kantonsstrassen sind möglichst jeder-
zeit und sicher benutzbar. Die Langsamver-
kehrsverbindungen sind werden bedarfsge-
recht ausgebaut. 

 

6400 Amt für Wald 
und Naturgefah-
ren 

1 Schutz vor Na-
turgefahren 

Schutzdefizite sind rechtzeitig erkannt und 
geeignete Massnahmen eingeleitet, um 
Schäden an Menschen und Sachwerten zu 
begrenzen. 

1 Schutz vor Na-
turgefahren 

Schutzdefizite sind rechtzeitig erkannt und 
geeignete Massnahmen eingeleitet, um 
Schäden an Menschen und Sachwerten zu 
begrenzen. 

 

  2 Waldbewirtschaf-
tung und Forst-
betriebe 

Die vordringlichen Schutz-, Nutz- und Wohl-
fahrtswirkungen des Waldes für die Bevöl-
kerung sind nachhaltig gesichert, dank einer 
nach neusten Erkenntnissen effizienten und 
in der notwendigen waldbaulichen Qualität 
umgesetzten Waldbewirtschaftung. 

2 Waldbewirtschaf-
tung und Forst-
betriebe 

Die vordringlichen Schutz-, Nutz- und Wohl-
fahrtswirkungen des Waldes für die Bevöl-
kerung sind nachhaltig gesichert, dank einer 
nach neusten Erkenntnissen effizienten und 
in der notwendigen waldbaulichen Qualität 
umgesetzten Waldbewirtschaftung. 
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  3 Walderhaltung Die Waldfunktionen sind im Rahmen der 
raumwirksamen Planung und Nutzung si-
chergestellt. 

3 Walderhaltung Die Waldfunktionen sind im Rahmen der 
raumwirksamen Planung und Nutzung si-
chergestellt. 

 

6500 Amt für Jagd und 
Fischerei 

1 Jagd Die Schalenwildbestände sind an den ihnen 
zur Verfügung stehenden Lebensraum an-
gepasst. Die Jagd erfolgt nachhaltig und 
artgerecht. Geschützte und bedrohte Tierar-
ten sind überwacht und betreut. Die Wild-
schäden an Wald und landwirtschaftlichen 
Kulturen sind auf ein tragbares Mass be-
grenzt. 

1 Jagd Die Schalenwildbestände sind an den ihnen 
zur Verfügung stehenden Lebensraum an-
gepasst. Die Jagd erfolgt nachhaltig und 
artgerecht. Geschützte und bedrohte Tierar-
ten sind überwacht und betreut. Die Wild-
schäden an Wald und landwirtschaftlichen 
Kulturen sind auf ein tragbares Mass be-
grenzt. 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern letzter Satz wie folgt:  

...Die Wildschäden an Wald, und landwirt-
schaftlichen Kulturen und Nutztieren sind 
auf ein tragbares Mass begrenzt. 

  2 Fischerei Die natürliche Artenvielfalt und der Bestand 
einheimischer Fische, Krebse und 
Fischnährtiere sowie deren Lebensräume 
sind erhalten, verbessert oder nach Mög-
lichkeit wieder hergestellt. Bedrohte Arten 
und Rassen von Fischen und Krebsen so-
wie deren Lebensräume sind geschützt und 
die nachhaltige Nutzung der Fischbestände 
ist gewährleistet. Projekte und Eingriffe in 
die Gewässer und ihren Wasserhaushalt 
sind fachlich beurteilt. 

2 Fischerei Die natürliche Artenvielfalt und der Bestand 
einheimischer Fische, Krebse und 
Fischnährtiere sowie deren Lebensräume 
sind erhalten, verbessert oder nach Mög-
lichkeit wiederhergestellt. Bedrohte Arten 
und Rassen von Fisch- en und Krebsarten 
sowie deren Lebensräume sind geschützt 
und die nachhaltige Nutzung der Fischbe-
stände ist gewährleistet. Projekte und Ein-
griffe in die Gewässer und ihren Wasser-
haushalt sind fachlich beurteilt. 

 

7000 Kantonsgericht 1 Rechtsprechung 
und Justizauf-
sicht 

Als Rechtsmittelinstanz und Justizaufsichts-
behörde gewährleistet das Kantonsgericht 
in allen Rechtsgebieten seiner Zuständig-
keit eine qualitativ gute und rasche Recht-
sprechung zu angemessenen Kosten sowie 
die ordnungsgemässe Geschäftsführung 
der erstinstanzlichen Gerichte und justizna-
hen Behörden. 

1 Rechtsprechung 
und Justizauf-
sicht 

Als Rechtsmittelinstanz und Justizaufsichts-
behörde gewährleistet das Kantonsgericht 
in allen Rechtsgebieten seiner Zuständig-
keit eine qualitativ gute und rasche Recht-
sprechung zu angemessenen Kosten sowie 
die ordnungsgemässe Geschäftsführung 
der erstinstanzlichen Gerichte und justizna-
hen Behörden. 

 

7005 Obergericht    1 Rechtspre-
chung und Jus-
tizaufsicht 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die unteren 
kantonalen Gerichte und justiznahen Be-
hörden führen ihre Geschäfte ordnungs-
gemäss. 

 

7010 Verwaltungsge-
richt 

1 Verfassungs-, 
Verwaltungs- 
und Versiche-
rungsgerichtbar-
keit 

Als Rechtsmittel- und Klageinstanz gewähr-
leistet das Verwaltungsgericht in allen 
Rechtsgebieten seiner Zuständigkeit eine 
qualitativ gute und rasche Rechtsprechung 
zu für den Rechtssuchenden angemesse-
nen Kosten. 

1 Verfassungs-, 
Verwaltungs- 
und Versiche-
rungsgerichtbar-
keit 

Als Rechtsmittel- und Klageinstanz gewähr-
leistet das Verwaltungsgericht in allen 
Rechtsgebieten seiner Zuständigkeit eine 
qualitativ gute und rasche Rechtsprechung 
zu für den Rechtssuchenden angemesse-
nen Kosten. 
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7021 Regionalgericht 
Albula 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7022 Regionalgericht 
Bernina 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7023 Regionalgericht 
Engiadina 
Bassa/Val 
Müstair 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 
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7024 Regionalgericht 
Imboden 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7025 Regionalgericht 
Landquart 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7026 Regionalgericht 
Maloja 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 
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7027 Regionalgericht 
Moesa 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7028 Regionalgericht 
Plessur 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7029 Regionalgericht 
Prätigau/Davos 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 
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7030 Regionalgericht 
Surselva 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

7031 Regionalgericht 
Viamala 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

1 Rechtsprechung 
und Schlichtung 

Als untere kantonale Gerichte gewährleis-
ten die Regionalgerichte in den Rechtsge-
bieten ihrer Zuständigkeit eine speditive und 
qualitativ gute Rechtsprechung zu ange-
messenen Kosten. Sie sorgen zusammen 
mit den ihnen angegliederten Schlichtungs-
behörden für eine ordnungsgemässe Ge-
schäftsführung. 

Die Rechtsprechung ist qualitativ gut, 
rasch und kostengünstig. Die Schlich-
tungsbehörden führen ihre Geschäfte 
ordnungsgemäss. 

 

 

Antrag der Regierung gemäss Budget-Botschaft S. 7: 

3. Die Produktgruppenstruktur und die Wirkungen der kantonalen Verwaltung ab 2025 zu beschliessen (Seiten 71 bis 87). 

Gemäss Botschaft 

 

Antrag des Obergerichts gemäss Budget-Botschaft S. 9: 

2. Die Produktgruppenstruktur und die Wirkungen des Obergerichts und der Regionalgerichte ab 2025 zu beschliessen (Seiten 86 bis 87). 

Gemäss Botschaft 

 

Chur, 4. November 2024/pbar 
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